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INFORMATION 

1.000-Euro-Regelung für PiA - Wochenarbeitszeit während praktischer Tätigkeit 

 

Stand: August 2021 

 

Am 01. September 2020 ist das Reformgesetz der Psychotherapie-Ausbildung in Kraft 

getreten. Seitdem gilt für Kliniken, dass sie während der praktischen Tätigkeit I mind. 

1.000 Euro an PiA ausbezahlen müssen (vgl. unser allg. Infoblatt zur 1.000-Euro-

Regelung). Für die Zahlung des Mindestbeitrages von 1.000 Euro hat der Gesetzgeber 

eine Tätigkeit in Vollzeitform festgelegt, was dies hinsichtlich der Wochenarbeitszeit 

während der praktischen Tätigkeit bedeutet jedoch nicht konkretisiert. Die 

Bundespsychotherapeutenkammer (BPtK) kommt in ihrer Information vom 18. Mai 2020 

zur 1.000-Euro-Regelung zu der Einschätzung, dass Vollzeitform in dem Kontext 26 

Stunden praktischer Tätigkeit in der Woche entspräche. Darüber hinaus antwortete auch 

die Bundesregierung auf eine „Kleine Anfrage“ von Bundestagsabgeordneten zum 

Umfang der praktischen Tätigkeit in Vollzeitform, dass hiermit eine wöchentliche 

Arbeitszeit von etwa 26 Stunden angesehen werden kann. 

 

Diese Einschätzungen wurden dieses Jahr in einem Urteil vom Kölner Arbeitsgericht vom 

20. Mai 2021 bestätigt. Eine PiA, die bereits vor Inkrafttreten der Reform mit ihrer PT I 

begonnen hatte, hat ihre Klinik auf Nachzahlungen ab dem 1. September 2020 verklagt. 

Die Klinik wies die Klage mit der Begründung zurück, dass 26 Stunden die Woche keine 

Vollzeittätigkeit darstelle, eine volle Stelle in der Klinik üblicherweise 38,5 Stunden pro 

Woche betrage und der Gesetzgeber dies entsprechend konkret formuliert hätte, was er 

jedoch nicht hat. Dieser Argumentation folgt das Gericht in seinem Urteil nicht, sondern 

sieht die absolvierte Ausbildung der Klägerin als eine Vollzeit-Ausbildung an, zu der 

neben der praktischen Tätigkeit in der Klinik noch weitere Ausbildungsinhalte, wie z. B. 

Selbststudium und Supervision, gehören. Zwar ist das Urteil nur bindend für den 

entschiedenen Einzelfall, jedoch kann durchaus angenommen werden, dass andere 

Gerichte diesem Urteil folgen würden.  

 

Die aufgeführten Einschätzungen sowie die Begründung aus dem Gerichtsurteil, können 

daher sehr gut als Argumentation, bezüglich einer 26-Stunden-Wochenarbeitszeit und 

dem Erhalt der mind. 1.000-Euro-Vergütung, gegenüber der Klinik genutzt werden.  

 

Quellen: 

Allgemeines DPtV-Infoblatt zur 1.000-Euro-Regelung für PiA –  

s. unter P wie PiA in den Basics im internen Mitgliederbereich auf www.dptv.de  

 

BPtK-Information zur Vergütung von PiA in der praktischen Tätigkeit I – 

https://tinyurl.com/2rwymuu7 

 

Antwort der Bundesregierung auf eine „Kleine Anfrage“ von Bundestagsabgeordneten –  

https://dserver.bundestag.de/btd/19/212/1921270.pdf 

 

Urteil des Kölner Arbeitsgerichtes –  

https://openjur.de/u/2342850.html 
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